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Betr.:	Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben „Grunderneuerung der S-Bahn Berlin S3 der Strecke Zoologischer Garten - Berlin Wannsee“ PFA 2 von km 10,257 bis km 13,022)


hier:	Stellungnahme der BLN, des BUND (LV Berlin), des NABU (LV Berlin), der Baumschutzge�meinschaft Berlin, der GRÜNEN LIGA Berlin, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (LV Berlin), des Naturschutzzentrums Ökowerk Berlin, Touristenverein "Die Naturfreunde" (LV Berlin) und der übrigen BLN-Mitgliedsverbände.





Bezug:	Ihr Anschreiben vom 23.10.00





Sehr geehrte Damen und Herren, 


Nach Einsicht in die Unterlagen nehmen wir wie folgt Stellung:


Wir sehen nicht die Notwendigkeit des Baus eines neuen S-Bahnhofs mit zwei Bahnsteigen und 4 Gleisen. 


Die Verlegung des S-Bahnhofs in der vorgeschlagenen Variante lehnen wir ab, denn trotz der negati�ven Folgen für die Vegetation verkürzt sich der Weg zur U-Bahn nur um 150m. Eine Verbesserung, mit der sich die Überquerung der vielbefahrenen Lewishamstraße erübrigt, könnte man – darauf weist der Fahrgastbeirat Charlottenburg hin – , auch einfacher haben. Durch eine Verlängerung der vor�handenen Bahnsteige über die Brücke der Lewishamstr. hinweg und die Schaffung eines neuen Ab�gangs in östlicher Richtung. Diese Lösung wäre nicht nur kostengünstiger, sie berücksichtigt auch die Verbindung zur Regionalbahn. Außerdem würden so auch die Eingriffe in Natur und Landschaft auf ein Minimum reduziert, so dass dem Gebot der Minimierung genüge getan wird. Der S-Bahnzugang Windscheidstraße, der weite Wohnquartiere anschließt bliebe offen. Zudem wäre der Eingriff in Natur und Landschaft nicht so gravierend, alle baulichen Anlagen können erhalten bzw. modernisiert wer�den. Lärmschutzwände wären nicht erforderlich und der Zugverkehr müsste während der Bauphase nicht unterbrochen werden. Bezüglich des Verkehrs zum Olympiastadion wäre zu prüfen, ob dieser nicht vorrangig über Westkreuz und dem zu schließenden Nordring abzuwickeln wäre. Wir unterstüt�zen daher die folgende von PRO BAHN konzipierte realistische Alternative:


Der bestehende S-Bahnhof Charlottenburg wird saniert einschließlich beider Ausgänge, sowohl zur Lewishamstraße wie zur Windscheidstraße. Zusätzlich wird ein Fußgängerübergang über die Brücke, die über die Lewishamstraße führt in Richtung Wilmersdorferstr. geschaffen. Um diese Umsteigemög�lichkeit akzeptabel zu machen, ist ein angenehmes bauliches Umfeld erforderlich, das auch bei Dun�kelheit und schlechtem Wetter gefahrlos durchquert werden kann. (Der Übergang zur U-Bahn würde – entsprechend den Beobachtungen bei einer Begehung – etwa 100 Sekunden mehr in Anspruch neh�men als bei der Verlegung des S-Bahnhofs.) 


Wie wiederholt von uns ausgeführt wurde, wenden wir uns ganz entschieden gegen die Auffassung der DB AG, für Spontanvegetation auf den alten Betriebsanlagen keinen Ausgleich und Ersatz leisten zu müssen. In den Planfeststellungsunterlagen zur landschaftspflegerischen Begleitplanung werden nur diejenigen Beeinträchtigungen in Natur und Landschaft gemäß § 8 BNatSchG bzw. § 14 NatSchGBln als eingriffsrelevant eingestuft, die außerhalb der sog. Bahnbetriebsanlage, bzw. 5,5 m außerhalb der äußeren Gleisachse liegen. Das entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben. Im Rah�men eines Vorhabens, das ein Planfeststellungsverfahren benötigt, sind alle Eingriffe in Natur und Landschaft zu bilanzieren und auszugleichen. In diesem Sinne sind die Ausgleichs- und Ersatzmaß�nahmen nicht ausreichend. Der Verweis auf § 38 BNatSchG greift hier nicht, da die bestimmungsge�mäße Nutzung von Bahngelände nicht grundsätz�lich in Frage gestellt wird, sondern der vollständige Ersatz für Eingriffe in Natur und Landschaft gefor�dert wird.


Noch weitgehender ist die Auffassung der Bahn AG, sämtliche Böschungen und Nebenanlagen aus der Ausgleichspflicht zu nehmen und den Umfang der festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaß�nahmen (gegenüber der Darstellung im LBP nach Rechtsauffassung des Eisenbahnbundesamts) dra�stisch zu reduzieren. Diese Vorgehensweise ist u. E. rechtlich erst recht nicht haltbar. Das wurde im Planfeststellungsbeschluss vom 13.10.00 zum Berliner Innenring Planfeststellungsabschnitt 21/22 deutlich, in dem das Eisenbahnbundesamt als Planfeststellungsbehörde zu dem Problem des Aus�gleichs auf Betriebsanlagen der Bahn die folgende Position vertritt:


“Der Rechtsauffassung der Vorhabensträgerin, wonach auf Eisenbahnbetriebsgelände generell keine kompensationspflichtigen Eingriffe in Natur und Landschaft auftreten können, konnte sich die Plan�feststellungsbehörde nicht anschließen. Aus § 38 Ziff. 3 BNatSchG lässt die von der Vorhabensträge�rin behauptete Befreiung ihrer Betriebsanlagen von der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nicht herleiten. § 38 BNatSchG ist als Ausnahmevorschrift eng auszulegen (Begründung des BR-Entwurfs zum BNatSchG, Bundestagsdrucksache 7/3879, S. 31, zu § 45). Diese Vorschrift soll den sachlichen und räumlichen Anwendungsbereich des BNatSchG nicht einschränken. In §38 BNatSchG heißt es nicht, dass die Bestimmungen des BNatSchG in bestimmten Fällen unanwendbar seien oder nicht gelten. Auch auf die priviligierten Flächen des § 38 BNatSchG findet das Naturschutzrecht grundsätz�lich Anwendung. § 38 BNatSchG verdrängt nicht generell die Eingriffsregelung des BNatSchG, son�dern begründet lediglich einen Vorrang der priviligierten Nutzungszwecke in der Abwägung mit wider�streitenden öffentlichen Interessen und lässt die Geltung des Naturschutzrechts im Übrigen unberührt (...). 


Minimierung: 


Im Sinne der Vegetationserhaltung ist die Baustellenzufahrt an der Holzendorfstr. in der Planung zu streichen. Die Baustellenzufahrt von der Rönnestraße über die stillgelegte S-Bahnrampe Richtung Halensee erscheint ausreichend, zumal die Böschungskrone durch beide Auffahrten im gleichen Be�reich erreicht wird. Kein Regelwerk wird in der Baupraxis so wenig beachtet wie die DIN 18 920 (Wurzelschutz auf Baustellen). Die Anwendung soll laut UVP sichergestellt werden. Eine wirksame Durchsetzung der DIN 18 920 ist durch eine unabhängige Kontrollinstanz (Naturschutzverband oder Fachbüro) während der gesamten Bauzeit durch den Projektträger zu finanzieren und sicherzustellen.


Ausgleichs- und Ersatzmaßen:


Die Versiegelung sollte durch entsprechende Entsiegelungsmaßnahmen ganz ausgeglichen werden. Die Qualitäten der Ersatzmaßnahme werden nicht ausgeführt; die Maßnahme „Übergeordnete Grün�verbindung Westkreuz“ wird rein über den Kostenansatz bilanziert. Um welche Maßnahmen es sich im Einzelnen handelt und was dadurch kompensiert werden kann, wird nicht deutlich. Sofern es um den Bau von Fuß- und Radwegen geht ist zu bedenken, dass es sich dabei um Regelaufgaben des Landes handelt, die nicht aus Geldern von Ersatzmaßnahmen finanziert werden dürfen. Ganz davon abgesehen, dass der Wegebau seinerseits wieder Eingriffe auslöst, können wir nicht nachvollziehen, wie die Gestaltung der existierenden Vegetationsfläche eine Ersatzmaßnahme für Vegetationsverlu�ste darstellen kann. 


Mit freundlichem Gruß


Manfred Schubert


(Geschäftsführer)





für unsere nach §29 BNatSchG anerkannten Mitgliedsverbände:�gez.T. Hauschild	(Naturschutzbund Deutschland, LV Berlin) �gez. Prof. Dr. H. Kächele	(Bund für Umwelt und Naturschutz, LV Berlin)�gez. Prof. Dr. H. Kenneweg	(Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, LV Berlin)�gez. L. Miller	(GRÜNE LIGA, Berlin)�gez. Prof. Dr. R. Schäfer	(Naturschutzzentrum Ökowerk Berlin)�gez. L. Schend	(Baumschutzgemeinschaft Berlin)�gez. J. Wadzack	(Touristenverein "Die Naturfreunde", LV Berlin)�
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